
Differenzierender Ansatz gemäß These Nr. 11 (2) –  

hier: Oberflächenwasserkörper 

  
 

Chemischer Zustand Ökologischer Zustand 

 
Verschlechterung  

gegeben 

 

Zusätzliche UQN überschritten? 
UQN für flussgebietsspezifischen   

Schadstoff überschritten? 

Würde Maßnahme zu 
schlechterer Zustandsklasse 

führen?  
(biologische Qualitäts-

komponenten nach Anlage 
4 OGewV) 

 

Zielerreichung (guter Zustand) 
erschwert? 

Voraussetzungen einer 
Ausnahme nach § 31 

Abs. 2 WHG gegeben? 

Zulassung möglich! Zulassung möglich! Keine Zulassung! 

Verschlechterungsverbot  

Zulassung von Gewässerbenutzungen 

Nein 
 

Nein 

Gegeben 

Ja 
 

Ja Ja 

Ja 
 

Nicht gegeben 

Nein 
 

Nein 
 


